
 

 

 

GEMEINDERAT  
DER STADTGEMEINDE STEYREGG  

Sitzungsdatum Sitzungsbeginn Sitzungsort 

Donnerstag, 27.4.2017 19.00 Uhr Sitzungssaal Stadtamt 

V E R H A N D L U N G S S C H R I F T 
Anwesende 

SBU SPÖ 

Bürgermeister (Vorsitzender) 

Mag. Johann Würzburger 

2.Vizebürgermeister 

Gerhard Hintringer  
1.Vizebürgermeisterin 

Claudia Kraupatz MBA  

Stadtrat 

Nikolaus Höfler 
Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Isolde Jäger 

Gemeinderätin 

Andrea Lepschi 

Gemeinderat 

Ludwig Deutsch 

Gemeinderätin 

Gabriele Hofmann 

Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Irma Stroh  

Gemeinderat 

Günter Gintenreiter  

Gemeinderat 

Peter Schinagl 

Gemeinderat 

Othmar Wurm  
Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Ernst Matschl 

Gemeinderat 

Markus Lehermayr  
Gemeinderat 

Otmar Rader 

Gemeinderat  

Franz Hackl 
Gemeinderat 

Michael Leitner BA MBA  

Gemeinderätin 

Doris Mittermaier  

Gemeinderat 

Stefan Beißmann 

 

ÖVP 

 

FPÖ 
Gemeinderätin 

Mag. Edith Auinger-Pfund 

Stadtrat 

Johann Honeder 

Gemeinderätin 

Christina Gruber  

Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Ernst Matschl 

Gemeinderat 

Friedrich Matscheko 
Gemeinderat 

Othmar Matschl 

Stadträtin 

Stefanie Rechberger 

Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Erich Tischlinger  

Gemeinderat-Ersatzmitglied 

Katrin Hehenberger 
 Gemeinderat 

Dr. Christian Modl  

IST BPS 

Gemeinderat 

Peter Breiteck 

Gemeinderat 

Mag. Michael Radhuber 
 

Es fehlen entschuldigt Johann Schmitsberger (SBU), Jürgen Mühlbachler (SBU), Mag. Daniela 

Wöckinger (SBU), Stefan Burger (ÖVP), Irma Himmelbauer  (FPÖ), Mag.(FH) Peter Wagner 

(FPÖ) 

Schriftführung: Amtsleiter  Stv. Michael Öhlinger; Petra Reichhart 
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I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

Nr T O P 

1. VFI Steyregg & CoKG; Rechnungsabschluss und Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG für das Jahr 2016; 

Beratung und Beschlussfassung (Ref.: GF Stingeder) 

2. VFI Steyregg & CoKG; Schulsanierung ï Auftragsvergaben für den Bauabschnitt BA08; Beratung und Beschlussfassung 

3. Prüfungsbericht der BH Urfahr-Umgebung über den Voranschlag 2017 ï Zur Kenntnisnahme; Beratung und 

Beschlussfassung (Ref.: Bgm. Mag. Würzburger) 

4. Vereinbarung mit der Pfarrcaritas bzgl. Sollzinsen aufgrund von Überziehungen der Girokonten der Pfarrcaritas Steyregg 

für die Kindergärten bzw. für die Kinderkrippen von Steyregg und Plesching; Beratung und Beschlussfassung 

5. Zur Kenntnisnahme des Berichts der Prüfungsausschusssitzung vom 28.3.2017; Beratung und Beschlussfassung (Ref.: 

GR Gruber C.) 

6. Jasmine Schätz: Ansuchen um Auflassung eines Teilstückes des öffentlichen Weges Parz. Nr. 1156, KG Steyregg 

7. Wasserversorgung Steyregg ï BA09 Generalsanierung, Erweiterung Hochbehälter, Vorlage an die Wasserrechtsbehörde, 

Bericht des Ausschusses für Dienstleistungen und Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde; Beratung und 

Beschlussfassung (Ref.: StR Schmitsberger) 

8. Bericht über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und Kultur bezüglich der Errichtung eines Wohnwagen-

Stellplatzes am Badesee-Parkplatz; Beratung und Beschlussfassung (Ref: Mag. Dr. Modl) 

9. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Mitglieder des Gemeinderates Hrn. GR Breiteck, Hrn. StR Höfler, Hrn. 

StR Honeder, Hrn. GR Radhuber, Fr. StR Rechberger: Grillverbot am Pleschingerseeareal; Beratung und 

Beschlussfassung 

10. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der SPÖ-Fraktion, Pilotregion Aktion 20.000 (Eingliederung 

langzeitarbeitsloser Menschen); Beratung und Beschlussfassung 

11. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Fraktionen BPS, ÖVP, SPÖ, FPÖ, IST: Resolution an das Land OÖ zum 

Ausbau des unterwasserseitigen Radweges Steyregger Brücke; Beratung und Beschlussfassung 

12, Allfälliges 
 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass   

a) die Sitzung vom Bürgermeister rechtzeitig einberufen wurde, 

b) die Verständigung hierzu an alle Gemeinderatsmitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung ergangen ist und 

durch Anschlag an der Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Tagesordnung: 

 

 

1. VFI Steyregg & CoKG; Rechnungsabschluss und Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG für das Jahr 

2016; Beratung und Beschlussfassung (Ref.: GF Stingeder) 

 

2. VFI Steyregg & CoKG; Schulsanierung ï Auftragsvergaben für den Bauabschnitt BA08; Beratung und 

Beschlussfassung 

 

3. Prüfungsbericht der BH Urfahr-Umgebung über den Voranschlag 2017 ï Zur Kenntnisnahme; Beratung und 

Beschlussfassung (Ref.: Bgm. Mag. Würzburger) 

 

4. Vereinbarung mit der Pfarrcaritas bzgl. Sollzinsen aufgrund von Überziehungen der Girokonten der 

Pfarrcaritas Steyregg für die Kindergärten bzw. für die Kinderkrippen von Steyregg und Plesching; Beratung 

und Beschlussfassung 

 

5. Zur Kenntnisnahme des Berichts der Prüfungsausschusssitzung vom 28.3.2017; Beratung und 

Beschlussfassung (Ref.: GR Gruber C.) 

 

6. Jasmine Schätz: Ansuchen um Auflassung eines Teilstückes des öffentlichen Weges Parz. Nr. 1156, KG 

Steyregg 

 

7. Wasserversorgung Steyregg ï BA09 Generalsanierung, Erweiterung Hochbehälter, Vorlage an die 

Wasserrechtsbehörde, Bericht des Ausschusses für Dienstleistungen und Wirtschaftsbetriebe der 

Stadtgemeinde; Beratung und Beschlussfassung (Ref.: StR Schmitsberger) 

 



Gemeinderat 27.4.2017  Seite 3 
 

 

8. Bericht über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und Kultur bezüglich der Errichtung eines 

Wohnwagen-Stellplatzes am Badesee-Parkplatz; Beratung und Beschlussfassung (Ref: Mag. Dr. Modl) 

 

9. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Mitglieder des Gemeinderates Hrn. GR Breiteck, Hrn. StR 

Höfler, Hrn. StR Honeder, Hrn. GR Radhuber, Fr. StR Rechberger: Grillverbot am Pleschingerseeareal; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

10. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der SPÖ-Fraktion, Pilotregion Aktion 20.000 (Eingliederung 

langzeitarbeitsloser Menschen); Beratung und Beschlussfassung 

 

11. Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Fraktionen BPS, ÖVP, SPÖ, FPÖ, IST: Resolution an das Land 

OÖ zum Ausbau des unterwasserseitigen Radweges Steyregger Brücke; Beratung und Beschlussfassung 

 

12. Allfälliges 

 
 

 

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass das Protokoll der GR-Sitzung vom 16.3.2017 zur 

Genehmigung aufliegt. 

 

DRINGLICHKEITSANT RAG Nr. 1 

 

Gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 1990 wird beantragt, folgender Angelegenheit die Dringlichkeit zuzuerkennen und sie 

im Anschluss an die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2017 vor dem Punkt ĂAllfªlligesñ zu 

behandeln: 

 

Stadtgemeinde Steyregg; Flächenwidmungsplan Nr. 6, Änderung Nr. 19; (Mag. Niklas Salm Reifferscheidt) ï 

Umwidmung von Teilbereichen der Parzellen 367/1, 414, 415 und 416, alle KG Steyregg von Grünland in ein 

Sondergebiet des Gr¿nlandes ĂWaldfriedhofñ; Beratung und Beschlussfassung 

 

Begründung: 

Um keine unnötigen Zeitverzögerungen in der Umwidmungsangelegenheit zu haben, soll der Einleitungsbeschluss 

gemäß § 34 in Verbindung mit § 36 Abs. 4 OÖ. ROG 1004 i.d.g.F. bezüglich der oben angeführten Umwidmung vom 

Gemeinderat gefasst werden. 

 

Steyregg, am 24.4.2017 

Mag. Johann Würzburger 

 

***  

 

Der Bürgermeister lässt über die Zuerkennung der Dringlichkeit abstimmen. 

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Die Dringlichkeit gilt somit als zuerkannt. 
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DRINGLICHKEITSANTRAG Nr. 2  

 

Gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 1990 wird beantragt, folgender Angelegenheit die Dringlichkeit zuzuerkennen und sie 

im Anschluss an die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2017 vor dem Punkt ĂAllfªlligesñ zu 

behandeln: 

 

Stadtgemeinde Steyregg; Bebauungsplan Nr. 26, Bergsiedlung, Änderung Nr. 2; (Barbara Schuster) ï Ersuchen 

um Änderung des Bebauungsplanes im Bereich der Liegenschaft Steyregg, Bergsiedlung 21; Beratung und 

Beschlussfassung 

 

Begründung: 

Um keine unnötigen Zeitverzögerungen in dieser Angelegenheit zu haben, soll der Einleitungsbeschluss gemäß § 34 in 

Verbindung mit § 36 Abs. 4 OÖ. ROG 1004 i.d.g.F. bezüglich des oben angeführten Änderungsansuchens vom 

Gemeinderat gefasst werden. 

 

Steyregg, am 24.4.2017 

Mag. Johann Würzburger 
 

***  

 

Der Bürgermeister lässt über die Zuerkennung der Dringlichkeit abstimmen. 

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Die Dringlichkeit gilt somit als zuerkannt. 
 

DRINGLICHKEITSANTRAG Nr. 3  

 

Gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 1990 wird beantragt, folgender Angelegenheit die Dringlichkeit zuzuerkennen und sie 

im Anschluss an die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 27.04.2017 vor dem Punkt ĂAllfªlligesñ zu 

behandeln: 

 

Stadtgemeinde Steyregg; Änderung der 30km/h Geschwindigkeitsbeschränkung am Güterweg Plesching Am 

Pfenningberg; Beratung und Beschlussfassung 

 

Begründung: 

Da die Verkehrsbegehung mit dem Amtssachverständigen des Amtes der OÖ. Landesregierung erst am 25. April 2017 

möglich war und um weitere Verzögerungen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung zu vermeiden, ist die Dringlichkeit 

gegeben. 

 

Steyregg, am 26.4.2017 

Mag. Johann Würzburger  

***  

 

Der Bürgermeister lässt über die Zuerkennung der Dringlichkeit abstimmen. 
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B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Die Dringlichkeit gilt somit als zuerkannt. 
 

TOP 1: VFI Steyregg & CoKG; Rechnungsabschluss und Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG für das 

Jahr 2016; Beratung und Beschlussfassung  

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
 

GZ.: 210/2017/Sti 

Rechnungsabschluss und Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG 2016 

 

 

A m t s b e r i c h t 

zur GR-Sitzung am 27.4.2017 

 

Der Rechnungsabschluss 2016 sowie der Geschäftsbericht 2016 des Vereins zur Förderung der Infrastruktur der 

Stadtgemeinde Steyregg & Co KG liegen hiermit dem Gemeinderat vor. Dieser hat nach eingehender Prüfung und 

Kenntnisnahme den Bürgermeister zu beauftragen, in der Gesellschafterversammlung sein Stimmrecht entsprechend 

auszuüben. 

 

G E S C H Ä F T S B E R I C H T    2 0 1 6 

 

1. Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2016 

 

Die Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2016 schließt mit 

 

  Einnahmen von Euro 115.879,43 und 

  Ausgaben von  Euro 115.879,43 

 

Es wird ein Verlust in der Höhe von Euro 22.554,79 erwirtschaftet, der im AOHH verrechnungstechnisch darzustellen 

ist und zu einer Verminderung des Eigenkapitals führt. Der Verlust ist großteils auf den Abschreibungsbetrag sowie auf 

die Darlehenszinsen zurückzuführen.  

 

a) Soll-Rechnung: 

 

HW Gruppe / Bezeichnung Einnahmen 

% 

d.OHH Ausgaben 

% 

d.OHH 

0 Vertretungskörper u.allg.Verwaltung 0,00 0,00 1.925,00 1,66 

2 Unterricht, Erziehung, Sport, Wissensch. 82.599,38 71,28 111.761,94 96,45 

3 Kunst, Kultur und Kultus 10.683,97 9,22 1.275,97 1,10 

9 Finanzwirtschaft 22.596,08 19,50 916,52 0,79 

  Soll-Überschuss Vorjahr         

  Summe 115.879,43 100,00 115.879,43 100,00 

                  Soll-Überschuss/Fehlbetrag Ordentlicher Haushalt: 0,00   

 

 

b) Ist-Rechnung: 
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a) E/A Rechnung lfd. 2.000,84 

b) Projekthaushalt 241.275,50 

c) haushaltunwirksame Gebarung   

  Verwahrgelder 4.895,48 

  Vorschüsse -83.780,20 

 
Gesamt-Ist-Fehlbetrag 164.391,62 

 

2. Einnahmen und Ausgaben ï nach Gruppen und Abschnitten 

 

a) Folgende Abschnitte werden bei den einzelnen Gruppen bewirtschaftet: 

 

Die Einnahmen und Ausgabenrechnung in Höhe von Euro 115.879,43 teilen sich auf folgende Gruppen und Abschnitte 

auf: 

 

Gruppe 

Abschnitt 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 

0 Vertretungskörper u. allgemeine Verwaltung 0,00 1.925,00 

  

In der Gruppe "0" sind Einnahmen und Ausgaben  

vorgesehen für: 
    

O10 Hauptverwaltung Gemeindeamt 0,00 1.925,00 

    Gruppe 

Abschnitt 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 82.599,38 111.761,94 

  

In der Gruppe "2" sind Einnahmen und Ausgaben  

vorgesehen für: 
    

210 Allgemeinbildende Pflichtschulen (VS+HS) 82.599,38 111.761,94 

211 Volksschule Steyregg 0,00 0,00 

212 Hauptschule Steyregg 0,00 0,00 

    Gruppe 

Abschnitt 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 

3 Kunst, Kultur und K ultus 10.683,97 1.275,97 

  

In der Gruppe "3" sind Einnahmen und Ausgaben  

vorgesehen für: 
    

321 Musikprobelokal 10.683,97 1.275,97 

    Gruppe 

Abschnitt 
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 

9 Finanzwirtschaft 22.596,08 916,52 

  

In der Gruppe "9" sind Einnahmen und Ausgaben  

vorgesehen für: 
    

910 Geldverkehr 41,29 916,52 

914 Beteiligungen 0,00 0,00 

990 Ergebnisverrechnung 22.554,79 0,00 

 

b) Gewinn- und Verlustrechnung 2016: 

 

Nettoeinnahmen     

Mietzinse 8240 51.800,00 

Betriebskosten 8241 23.475,85 

Erlöse Verwaltungskostenpauschale 82411 18.007,50 

Zinsen aus Geldverkehr 8230 41,29 

Veräußerung von Altmaterial 8060   

    93.324,64 
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Nettoausgaben     

Gebäude - Anschlussgebühren (Probelokal) O101 0,00 

Verwaltung u. Vertriebsaufwand 456-459 0,00 

laufende Instandhaltungsaufwendungen 6140 0,00 

Steuern, KESt etc. 7100 783,57 

Betriebskosten 7110 16.856,93 

Rechtsanwalts- und Beratungskosten 640-642 1.640,00 

Porto 6300 0,00 

Übrige - sonstige Leistungen   285,00 

Darlehenszinsen 6500 13.209,21 

Bankspesen + Sollzinsen Girokto. 6570 906,19 

Versicherung 6700 5.845,67 

Summe der Nettoausgaben   39.526,57 

Zwischensumme    53.798,07 

abzüglich Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens 6800 76.352,86 

Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)   -22.554,79 

 

 

3. Kapitalflussrechnung: 

 

Bezeichnung 

Anfangsstand 

01.01.2016 

Endstand 

31.12.2016 

Raiffeisenbank Steyregg -85.531,01 164.391,62 

      

Cash-Flow gewöhnliche Betriebstätigkeit     

Einnahmen   115.879,43 

abz. Ausgaben   -113.878,59 

    2.000,84 

      

Cash-Flow Investitionstätigkeit     

Einnahmen   1.527.473,11 

abz. Ausgaben   -1.286.197,61 

    241.275,50 

      

Cash-Flow Finanzierungstätigkeit     

Einnahmen   163.788,12 

abz. Ausgaben   -242.672,84 

    -78.884,72 

      

Zwischensumme   164.391,62 

Kontrollsumme   164.391,62 

 

4. Kapitalkonten:  

 

a) Kapitalevidenz - Eigenkapital: 

 

Bezeichnung 

Kapitalkonten  

01.01.2016 Zugang 2016 Abgang 2016 

Endstand  

31.12.2016 

Gemeinde-Pflichteinlage 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

Ergebnis Verrechnungskonto -113.492,59 0,00 22.554,79 -136.047,38 

Sonstige Zuzahlungen - LZ/BZ 800.000,00 200.000,00 0,00 1.000.000,00 

Sonstige Zuzahlungen - Liqu.Zuschüsse 0,00 27.232,57   27.232,57 

Sonstige Zuzahlungen - Gemeindeanteil 0,00 200.000,00   200.000,00 
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Sonstige Zuzahlungen - Einlage von  

Gde-Liegenschaften (bzw. Gebäuden) 
3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00 

Summe 4.037.507,41 427.232,57 22.554,79 4.442.185,19 

 

 

EUR 4.037.507,41

1 zuzüglich Einlage von BZ-Mittel EUR 100.000,00

2 zuzüglich Einlage von LZ-Mittel EUR 100.000,00

3 zuzüglich Einlage von Eigenmittel der Gemeinde EUR 200.000,00

4 zuzüglich Liquiditätszuschuss der Gemeinde EUR 27.232,57

5 zuzüglich Einlage von Gemeindeliegenschaften (bzw. Gebäuden) EUR 0,00

6 zuzüglich Arbeitsleistungen EUR 0,00

7 zuzüglich Gewinn aus der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung EUR 0,00

8 abzüglich Verlust aus der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung EUR 22.554,79

9 abzüglich Entnahmen der Gemeinde EUR 0,00

Kapitalstand zum 31.12.2016 4.442.185,19

Kapitalstand zum 01.01.2016

 
 

b) Fremdkapital:  

 

Bezeichnung 

Schulden 

01.01.2016 

Zugang 

 2016 

Tilgung  

2016 

Zinsen 

 2016 

Endstand  

31.12.2016 

Schulden nach Projekten           

Generalsan.-BA 01 (Bawag 

PSK) 292.111,60 0,00 19.104,39 1.482,14 273.007,21 

Generalsan.-BA 02 (Bawag 

PSK) 221.609,16 0,00 13.547,88 1.104,09 208.061,28 

Generalsan.-BA 03 (Raiba) 114.896,81 0,00 6.428,45 1.143,55 108.468,36 

Generalsan.-BA 05 (Unicredit) 1.200.000,00 0,00 41.992,16 8.839,43 1.158.007,84 

Generalsan.-BA 07 (Allg.Spark.) 0,00 800.000,00 0,00 640,00 800.000,00 

            

Zwischenfinanzierung           

Raiba-Baukonto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gesamtsumme 1.828.617,57 800.000,00 81.072,88 13.209,21 2.547.544,69 

 

5. Projekthaushalt: 

 

 

Der Projekthaushalt sieht  

 

  Einnahmen in Höhe von  Euro 1,362.239,94 und 

  Ausgaben in Höhe von Euro 1,135.017,54 vor 

 

und es besteht daher ein Überschuss in der Höhe von Euro 227.222,40. 

 

  Bezeichnung Einnahmen Ausgaben 
Überschuss (+)/ 

Abgang (-) 

211005 Volks- u. Hauptschule Generalsanierung 1.200.000,00 1.031.389,87 168.610,13 

900001 Zwischenfinanzierung-Baukonto Schulsan. 0,00 0,00 0,00 

914000 Beteiligungen und Kapitalkonten 162.239,94 103.627,67 58.612,27 

  Summe 1.362.239,94 1.135.017,54 227.222,40 

 

 

Projekthaushalt ï Vorhabens Begründungen 
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Volks- und Hauptschule ï Generalsanierung               Überschuss:        Euro 168.610,13 

 

Die Schulgeneralsanierung hat im Juli 2009 mit der Sanierung der Sanitäreinrichtungen (BA 01) begonnen. Im Jahr 

2010 wurde der Einbau der neuen Mittelschule (BA 02) durchgeführt. Im Jahr 2011 wurden die Adaptierung der 

Klassenräume und die Sanierung der Elektroinstallation (BA 03) durchgeführt. Im Jahr 2012 wurde die Essensausgabe, 

das Konferenzzimmer IMS, die Direktion VS und weiters die Elektroinstallation (BA 04) saniert. Die Bauarbeiten 

wurden im Jahre 2013 mit der thermischen Sanierung, der Heizung und der Adaptierung weiterer Klassen sowie der 

weiteren Elektrosanierung (BA 05) fortgesetzt und im Jahr 2014 abgeschlossen. Im Jahr 2015 wurde die Adaptierung 

der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule mit Gesamtbaukosten in Höhe von Euro 493.252,96 durchgeführt und im 

vergangenen Jahr 2016 wurde die thermische Sanierung der Volksschule sowie die Sanierung der Gänge, die Errichtung 

einer Fluchtstiege etc. mit bisherigen Gesamtbaukosten in Höhe von Eur 924.811,21 beinahe abgeschlossen. Restliche 

Schlussrechnungen sind hier allerdings noch zu erwarten. 

 

Der Überschuss resultiert daraus, dass für den BA 07 einerseits ein Darlehen in Höhe von Euro 800.000,-- 

aufgenommen wurde. Weiters wurde erstmals ein Gemeindeanteil in Höhe von Euro 200.000,-- flüssig gemacht. Auch 

im Jahr 2017 sind wieder LZ- und BZ-Mit tel zu erwarten.  

 

Die Gesamtbaukosten der bisherigen Sanierungsmaßnahmen betragen insgesamt Euro 3,830.489,87. An Darlehen 

wurde bisher ein Betrag in Höhe von Euro 2,795.000,-- aufgenommen. An BZ-Mittel-Einlage konnten bisher Euro 

500.000,-- und an LZ-Mit tel-Einlage ebenfalls Euro 500.000,-- verbucht werden. Für den Biowärmeanschluss wurden 

Euro 4.100,-- gewährt. Einschließlich BA 07 und dem flüssig gemachten Gemeindeanteil im Jahr 2016 ist daher ein 

Überschuss von Euro 168.610,13 gegeben, was inkl. der noch zu erwartenden LZ- und BZ-Mittel die weiteren 

Baumaßnahmen erheblich erleichtern wird. 

Zwischenfinanzierung ï Baukonto Schulsanierung             Überschuss:             Euro      0,00 

 

Dieses Zwischenfinanzierungskonto (Baukonto) wird zurzeit nicht benötigt. 

 

 

Beteiligungen und Kapitalkonten     Überschuss:         Euro   58.612,27 

 

Bei diesem Vorhaben sind ausgabenseitig der Verlust aus dem Ordentlichen Haushalt in Höhe von Euro 22.554,79 

sowie die Tilgungen für die Darlehen (Euro 81.072,88) ausgewiesen. Einnahmenseitig findet die 

Neutralisierungsbuchung der AfA statt (Euro 76.352,86). Außerdem schlägt sich hier der Liquiditätszuschuss der 

Gemeinde in Höhe von Euro 27.232,57 nieder. 

 

Dem Gemeinderat wird seitens der Buchhaltung empfohlen, den Bürgermeister zu beauftragen, dem 

Rechnungsabschluss sowie dem Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG für das Jahr 2016 in der 

Gesellschafterversammlung zuzustimmen. 

                                                      

Steyregg, 9.3.2017 

Stingeder 
***  

Der Bürgermeister stellt den Antrag der Gemeinderat möge den Bürgermeister beauftragen dem 

Rechnungsabschluss und dem Geschäftsbericht der VFI Steyregg & Co KG für das Jahr 2016 in der 

Gesellschaftsversammlung zuzustimmen und lässt darüber abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31 - - 

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 
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TOP 2: VFI Steyregg & Co KG; Schulsanierung ï Auftragsvergaben für den Bauabschnitt 

BA08; Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
 

GZ.: 2110-2120/2017/Sti 

Schulsanierung BA08 ï Auftragsvergaben 

 

A m t s b e r i c h t 

zur GR-Sitzung am 27.4.2017 

 

Nach dem Beschluss des Gemeinderates am 16.3.2017, die Schulsanierung im Bauabschnitt 08 fortzusetzen, ist die 

Ausschreibung der Gewerke erfolgt und das Büro Kroh & Partner hat folgenden Vergabevorschlag erstattet: 

 

Stadtgemeinde Steyregg  

Weißenwolfstraße 3 

4221 Steyregg        Linz, 21. 04. 2017 

          Ing. LB /  

 

 

Umbau und Adaptierung der Volks-und Hauptschule Steyregg 

BA08 ï 2017 ïTurnsaal und Nebenräume  

 

Vergabeempfehlung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Im Auftrag der Stadtgemeinde Steyregg wurden vom Architekturbüro Kroh & Partner für den Umbau und Adaptierung 

der Volks-und Hauptschule - BA08  - Turnsaal und Nebenräume - ein Vergabevorschlag ausgearbeitet. 

Die Turnsaalsanierung und die Malerarbeiten wurden als Ă nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachungñ 

ausgeschrieben.  

Die Angebotseröffnung erfolgte am 20.04.2017 am Stadtamt Steyregg. 

 

Für die restlichen Sanierungsarbeiten wird empfohlen, die Leistungen an die bereits in den vorigen Etappen erfolgreich 

tätigen Firmen zu vergeben.  

 

Die Überprüfung der Angebote durch das Architekturbüro Kroh & Partner ergibt nachstehendes Ergebnis. (jeweils excl. 

MwSt.): 

 

01.)  Sanierung Turnsaal:   

         

 Es wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe eingeladen. 

 

Es haben 5 Firmen angeboten: 

Fa. Schweiger Sport     ú 179.658,71 

Fa. STRABAG AG, Bereich Sportstätten   ú 189.018,13 

Fa. Swietelsky GmbH; Sportstättenbau   ú 190.050,53 

Fa. Erste Österr. Turn - u. Sportger. Fabrik   ú 197.206,22  

Fa. Turkna Turn -u. Sportgerätefabrik   ú 204.925,10 

 

Nicht angeboten hat:  

Fa. Pauzenberger GmbH 

 

Vom Büro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Fa. Schweiger Sport, Wartberg mit der Durchführung der 

Turnsaalsanierung zu beauftragen. 

 

2.)  Maler- und Anstreicherarbeiten:   

         

 Es wurden 9 Firmen zur Angebotsabgabe eingeladen. 

 

Es haben 6 Firmen angeboten: 
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Fa. Fa. Höhnel GmbH & CoKG    ú 13.341,00 

Fa. Fa. Hauser      ú 14.121,00  

Fa. Fa. Happy Maler     ú 14.278,00 

Fa. Malerei und Fassaden     ú 15.711,00 

Fa. Fa. Freundlinger     ú 17.860,50 

Fa. Urmann      ú 17.894,00  

 

Nicht angeboten haben:  

Fa. Gusenbauer Johann 

Fa. Gusenbauer Franz 

Fa. Luger 

 

Vom Büro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Fa.  Höhnel GmbH & CoKG, Linz mit der Durchführung 

der Maler- und Anstreicherarbeiten zu beauftragen. 

 

3.)  Schlosserarbeiten :   

         

 Es wurden 3 Firmen zur Angebotsabgabe eingeladen. 

 

Es haben 2 Firmen angeboten: 

Fa. Buchsbaum      ú   4.284,00 

Fa. Wastler      ú 10.480,00 

 

Nicht angeboten haben:  

Fa. Pfeiffer 

 

Vom Büro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Fa. Buchsbaum, Waldhausen mit den Schlosserarbeiten zu 

beauftragen. 

 

4.) Elektroinstallationsarbeiten: 

 

 Vom bisherigen Auftragnehmer, der Fa. ETECH, Linz, wurde ein Angebot für die offenen 

Elektroinstallationsarbeiten eingeholt. 

 

 Nach Prüfung durch das Architekturbüro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Elektroinstallationsarbeiten an 

die Fa. ETECH, Linz zu vergeben.   

 

 Geprüfte Angebotssumme:  ú  33.737,02   

 

5.) Leuchtkasten Eingang VS: 

 

 Für die Außenbeschriftung der Volksschule wurde ein Angebot von der Fa. LIHA Wolfgang Litterak KG, 

Steyregg eingeholt. 

 

 Nach Prüfung durch das Architekturbüro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Lieferung und Montage des 

Leuchtkastens an die Fa. LIHA Wolfgang Litterak KG, Steyregg zu vergeben.   

 

 Geprüfte Angebotssumme:  ú  2.466,00  

 

6.) Außenbepflanzung: 

 

 Für die Außenbepflanzung wurde ein Angebot von der Fa. Hennerbichler, Freistadt eingeholt. 

 

 Nach Prüfung durch das Architekturbüro Kroh & Partner wird vorgeschlagen, die Außenbepflanzung an die Fa. 

Hennerbichler, Freistadt zu vergeben.   

 

 Geprüfte Angebotssumme:  ú  1.466,00  

 

 

7.)  Baumeisterarbeiten:   
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 Nach Mengenermittlung wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen, die Baumeisterarbeiten an 

den bisherigen Auftragnehmer, Fa. C. Peters, Linz zu vergeben.  

 

 Auftragssumme:  ca. ú 10.000,00   

 

8.)  Innentüren: 

  

 Nach Mengenermittlung wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen, die Lieferung und Montage 

der Innentüren an den bisherigen Auftragnehmer, Fa. Füreder, Linz, zu vergeben.  

 

 Auftragssumme:  ca. ú  5.000,00  

 

9.) HLS Installationsarbeiten: 

 

 Nach Mengenermittlung wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen, die HLS-Installationsarbeiten 

an den bisherigen Aufragnehmer, Fa. Grillenberger, Baumgartenberg, zu vergeben.   

 

 Auftragssumme:  ca. ú  2.000,00  

 

10.)  Trockenbauarbeiten:   

        

 Nach Mengenermittlung und Preisvergleich wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen,  die 

Trockenbauarbeiten an den bisherigen Aufragnehmer, Fa. Perchtold, Gmunden, zu vergeben.   

 

 Auftragssumme:  ca.  ú  3.000,00  

 

11.)  Fliesenlegearbeiten: 

 

 Nach Mengenermittlung wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen, die Fliesenlegerarbeiten an 

den bisherigen Auftragnehmer, Fa. Oberlininger, Steyr  zu vergeben.  

  

 Auftragssumme:  ca. ú  2.000,00  

 

12.)  Bodenlegerarbeiten: 

 

 Nach Mengenermittlung wird vom Architekturbüro Kroh & Partner vorgeschlagen, die Bodenlegerarbeiten an 

den bisherigen Aufragnehmer, Fa. Hoffmann, Linz, zu vergeben.  

 

 Auftragssumme:   ca. ú 6.000,00  

 

 

Mit der Bitte um Bekanntgabe Ihres Vergabebeschlusses verbleiben wir. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Ing. Bernhard Leitner  

  

 

Das Gesamtvolumen der anstehenden Aufträge umfasst Euro 262.952,73 exkl. MwSt. abzüglich der Skontierungen. Das 

Architektenhonorar ist in dieser Summe noch nicht enthalten. 

 

Um Ermächtigung der VFI Steyregg & Co KG, die Auftragserteilungen vornehmen zu dürfen, wird ersucht. 

 

Steyregg, 21.4.2017 

Hannes Stingeder 

 

***  

 

Vzbgm Hintringer  erkundigt sich nach dem genauen Zeitpunkt für den Umbau des kleinen 

Turnsaals. Der Bürgermeister erklärt, dass der Auftrag noch gar nicht ausgeschrieben sei, die 

Arbeiten vermutlich aber nächstes Jahr durchgeführt würden.  
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Der Bürgermeister stellt den Antrag die VFI Steyregg & Co KG zu ermächtigen, die 

Auftragserteilung vornehmen zu dürfen und lässt darüber abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

 

TOP 3: Prüfungsbericht der BH Urfahr -Umgebung über den Voranschlag 2017 ï Zur 

Kenntnisnahme; Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 

 
GZ.: 902-1/2017/Sti 

Voranschlag der Stadtgemeinde Steyregg für das Finanzjahr 2017 ï 

Prüfbericht der BH Urfahr-Umgebung 

 

A m t s b e r i c h t 

zur GR-Sitzung am 27.4.2017 

 

Der Voranschlag 2017 wurde von der BH Urfahr-Umgebung wie immer einer Prüfung unterzogen. Gemäß § 99 Abs.2 

OÖ.GemO 1990 ist der folgende Prüfbericht dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen: 

 

Prüfungsbericht zum Voranschlag 2017 

der Stadtgemeinde Steyregg 

 

Ordentlicher Haushalt:  

Wirtschaftliche Situation:  

Der ordentliche Voranschlag ergibt bei Einnahmen und Ausgaben von je ú 9.197.900 ein ausgeglichenes 

Haushaltsergebnis. 

 

Vorjahresvergleich: 

Im Vergleich zum Voranschlag 2016 ergeben sich in den angeführten Bereichen folgende Änderungen (Beträge in 

Euro): 

 

  2016 2017 
+ günstiger 

- ungünstiger 

Ordentliches Haushaltsergebnis 0 0 0 

Einnahmen       

Einnahmen Ertragsanteile (KZ11) 3.902.700 4.050.300 147.600 

(ehemalige) Finanzzuweisung § 21 FAG 0 0 0 

Strukturhilfe 0 0 0 

Einnahmen Gemeindeabgaben (U920) 1.721.800 1.900.600 178.800 

Einnahmen Benützungsgebühren (KZ12) 1.702.800 1.763.300 60.500 

Einnahmen aus Leistungen (KZ 13) 189.000 226.400 37.400 

Ausgaben       
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Personalausgaben inkl. Pensionen * 1.647.300 1.654.300 -7.000 

Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter  175.900 157.000 18.900 

Verwaltungs- u. Betriebsaufwand  892.500 971.600 -79.100 

Nettoaufwand Schuldendienst 242.600 243.900 -1.300 

Sozialhilfeverbandsumlage 1.120.800 1.118.700 2.100 

Krankenanstaltenbeitrag abzgl. Rückz. 897.300 1.021.900 -124.600 

        

Nettoaufwand VS ² (ohne Gastschulbeiträge) 117.300 114.700 2.600 

Nettoaufwand HS ² (ohne Gastschulbeiträge) 129.900 127.000 2.900 

Nettoaufwand APS (Ansatz 210) ² 96.500 89.200 7.300 

bezahlte Gastschulbeiträge (VS, HS) 21.500 19.000 2.500 

vereinnahmte Gastschulbeiträge (VS, HS) 24.500 31.100 6.600 

Nettoaufwand Kindergarten ² (ohne Gastbeiträge, 

ohne Transport) 
337.400 413.500 -76.100 

Nettoaufwand Badesee Steyregg ² 51.600 15.000 36.600 

        

Liquiditätszuschuss Gemeinde-KG 32.300 38.100 -5.800 

* .... lt. Nachweis (Beilage zum VA) 

²......Nettoaufwand = Ausgaben inkl. Investitionen; ohne Darlehensrückzahlungen, Mieten für KG, 

Rücklagenbewegungen und Leasing für Immobilien abzüglich Einnahmen. 

 

Verwendung von zweckgebundenen Einnahmen: 

An Einnahmen aus Anliegerbeitrªgen (Verkehr, Wasser und Kanal) wurden insgesamt ú 174.200 prªliminiert. Bis auf 

einen Betrag von ú 5.000 (Kanalanschlussgeb¿hren) ist einen zweckentsprechende Verwendung vorgesehen. Auf die 

Ausführungen im Prüfungsbericht zum Voranschlag 2016 wird verwiesen.  

 

Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt:  

Zur Finanzierung von auÇerordentlichen Projekten stellt der ordentliche Haushalt Beitrªge in der Hºhe von insgesamt ú 

406.600 bereit (ordentliche Anteilsbetrªge ú 240.400; zweckgebundene einmalige Einnahmen ú 166.200).  

Investitionen: 

Der ordentliche Haushalt enthªlt Investitionskosten in der Hºhe von insgesamt ú 133.800 (entspricht 1,5 % der 

ordentlichen Gesamtausgaben ï Voranschlag 2016 ú 258.200). 

 

Instandhaltungsmaßnahmen: 

F¿r die Instandhaltung sind Ausgabenkredite in der Hºhe von insgesamt ú 649.100 vorgesehen 

(= 7 % der gesamten Ausgaben des ordentlichen Haushaltes; Voranschlag 2016 = ú 563.300).  

 

Freiwillige Ausgaben: 

Die Stadtgemeinde hat auch im Jahr 2017 darauf zu achten, dass bei den freiwilligen Leistungen ohne Sachzwang 

(Subventionen, Ausgaben für Feiern und Gemeindeveranstaltungen etc.) der von der Aufsichtsbehörde bekannt 

gegebene Richtwert von ú 18 je Einwohner nicht ¿berschritten wird.  

 

Rücklagen: 

Der Bestand ändert sich wie folgt (Beträge in Euro): 

 

Rücklagen Beginn Finanzjahr Ende Finanzjahr 

RL zur sozialen Verwendung II 19.300 21.300 

Neubau Feuerwehrhaus FF Lachstatt 110.000 0 

Landesausstellung 2024 30.000 60.000 

Gesamtsumme Rücklagen 159.300  81.300  

 

Die R¿cklagengebarung im ordentlichen Haushalt umfasst Zuf¿hrungen in der Hºhe von insgesamt ú 45.000 und eine 

Entnahme in der Hºhe von ú 3.000. 

 

Beteiligungen: 
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Die Stadtgemeinde ist Kommanditistin der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Stadtgemeinde Steyregg & Co 

KG" (im Folgenden kurz ĂGemeinde-KGñ genannt). Im Jahr 2017 ist ein Zuschuss an die ĂGemeinde-KGñ aus dem 

ordentlichen Gemeindebudget von ú 38.100 vorgesehen. 

 

Fremdfinanzierungen: 

Darlehen: 

Für Tilgungen und Zinsen sind Ausgabenkredite von insgesamt ú 391.200 vorgesehen. Stellt man diesem Aufwand die 

Zuschüsse des Bundes (Betrieb Wasser und Kanal) gegenüber, so ergibt sich für die Stadtgemeinde eine Nettobelastung 

in der Hºhe von ú 243.900.  

 

Darlehensneuaufnahmen sind nicht veranschlagt.  

 

Der Gesamtschuldenstand am Ende des Jahres betrªgt laut Schuldennachweis rd. ú 2,62 Mio. und untergliedert wie 

folgt (Beträge in Euro): 

 

Schuldenart Schuldenstand Ende Finanzjahr 

Schuldendienst - mehr als 50 % aus allgemeinen Deckungsmitteln ú 47.800 

Schuldendienst für Einrichtungen mit jährlichen Einnahmen von mind. 

50 % der Ausgaben 
ú 2.575.100 

Schulden für andere Gebietskörperschaften 

(dzt. nicht belastend) 
ú 0 

Schulden je Einwohner (31.10.2015) 522 

 

Leasing- bzw. leasingähnliche Finanzierungen: 

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar (Beträge in Euro): 

 

Leasing-/Mietgegenstand Laufzeit Leasingr./Miete Zuschüsse Nettobelastung 

Musikschule 2003-2018 49.200 7.200 42.000 

Straßenbeleuchtung1 2011-2025 13.100  0 13.100 

Gesamtsumme  62.300 7.200 55.100 

 

Kassenkredit: 

Für die Inanspruchnahme eines Kassenkredites wurden Ausgabenkredite von ú 10.000 festgesetzt.  

 

Weitere Verbindlichkeiten: 

Zur Begleichung von weiteren Verbindlichkeiten ergeben sich Ausgaben von ú 6.700 (Betrieb Kanal). 

 

Personalaufwendungen: 

Die Personalkosten einschließlich der Pensionsbeiträge für Gemeindebeamte sind mit ú 1.654.300 (Bruttoaufwand) 

budgetiert. Der Anteil der Personalausgaben an den ordentl. Jahreseinnahmen bzw.-ausgaben beläuft sich auf 18 %. 

 

Öffentliche Einrichtungen/Leistungen ï Gebührenhaushalt (Beträge in Euro): 

 

Bereich 2016 2017 

Überschuss Abgang Überschuss Abgang 

Schülerausspeisung  -33.900  -35.700 

Kindergärten (Caritas)  -337.400  -413.500 

Kindergartentransport  -13.000  -15.700 

Kinderkrippen (Caritas)  -60.900  -66.700 

Nachmittagsbetreuung  -43.500  -68.800 

Stadtsaal  -17.700  -16.000 

Essen auf Rädern  -16.000  -16.200 

                                                           

 
1 i.Z.m. Energie-Contracting 



Gemeinderat 27.4.2017  Seite 16 
 

 

Badesee Steyregg  -51.600  -15.0002 

Wasserversorgung 121.100  111.500  

Abwasserbeseitigung 417.300  411.000  

Abfallbeseitigung 117.600  103.700  

 

Kindergärten: 

Die Nettoaufwendungen der Stadtgemeinde werden sich im Jahr 2017 gegenüber der Veranschlagung 2016 um ú 

76.100 erhöhen. Maßgeblich dafür sind überwiegend die laufenden Zahlungen an die Pfarrcaritas (Erhöhung 

Gruppenanzahl).  

 

Nachmittagsbetreuung: 

Auch im Bereich der Nachmittagsbetreuung ergeben sich Mehraufwendungen. Ausschlaggebend dafür ist laut Angabe 

der Stadtgemeinde ein höherer Personaleinsatz aufgrund der Betreuung von mehreren Schülern.  

 

Essen auf Rädern: 

Hinsichtlich der nicht gedeckten Aufwendungen verweisen wir auf die Ausführungen im Budget-erlass 2017 

(ausgabendeckende Führung).  

 

Feuerwehrwesen: 

Im Bereich des Feuerwehrwesens enthält das ordentliche Budget Nettoaufwendungen von insgesamt ú 94.100 (inkl. 

R¿cklagenzuf¿hrung ú 10.000). Eine gesonderte Betrachtung (ohne R¿cklagengebarung und Mietausgaben) ergibt eine 

Nettobelastung von ú 46.800; pro Einwohner betrªgt der Aufwand rd. ú 9. Dar¿ber hinaus werden zur Finanzierung der 

ĂEinsatzbekleidung NEUñ von der Stadtgemeinde ú 2.000 bereitgestellt (Zuf¿hrung zum ao. Projekt). Der 

Feuerwehraufwand liegt innerhalb des Bezirksdurchschnittes.  

 

Hinsichtlich der Einnahmen aus Leistungen der Feuerwehren wird der Vollständigkeit halber auf die Bestimmungen des 

§ 6 Abs. 5 Oö. Feuerwehrgesetz 2015 sowie auf die dazu ergangenen Erlässe der Direktion Inneres und Kommunales 

vom 13. Oktober 2016, IKD(KKM)-010037/44-2016 und vom 28. November 2016, IKD(KKM)-010037/54-2016 

verwiesen.  

 

Weitere wesentliche Feststellungen: 

Die laufende Bauhofgebarung (Ansatz 617) weist wiederrum einen Abgang auf. Im Hinblick auf eine annähernde 

Ausgaben ï bzw. Kostenwahrheit sind Maßnahmen zu setzen, sodass die laufende Bauhofgebarung zumindest 

ausgabendeckend geführt wird. Eine Anpassung der Vergütungssätze ist vorzunehmen.  

 

Außerordentlicher Haushalt: 

Der auÇerordentliche Voranschlag ergibt bei Einnahmen von ú 1.709.200 und Ausgaben von  

ú 1.808.600 einen Abgang in der Hºhe von ú 99.400. 

 

 

 

Folgende Projekte weisen einen negativen Saldo auf (Beträge in Euro): 

 

 

Vorhaben 
geplante 

Einnahmen 

geplante 

Ausgaben 

Abgang/ 

Überschuss 
Finanzierung - Anmerkung 

Neubau FF-Haus Lachstatt 365.000 550.000 - 185.000 Förder- und Eigenmittel lt. 

MFP 2017-2021  

Hochwasser Verbesserungs-

maßnahmen 

0 70.000 - 70.000 Eigenmittel lt. MFP 2017-

2021 

Generalsanierung VS u. HS 

(Projekt ĂGemeinde-KGñ) 

300.000 315.000 - 15.000 Förder- und Eigenmittel lt. 

MFP 2017-2021  

Gemeindestr. + Ortschafts-wege, 

Fußgängerunterführung Linzerstraße 

48.000 100.000 - 52.000 Förder- und Eigenmittel lt. 

MFP 2017-2021 

Gemeindestr. + Ortschafts-wege, 

Radweg Billa-Kreisv. 

180.000 300.000 - 120.000 Eigenmittel lt. MFP 2017-

2021 

                                                           

 
2 mehr Investitionsausgaben (Gebäude) im VA 2016 
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WVA BA 09 50.000 280.000 - 230.000 Darlehen, KTZ, IB lt. MFP 

2017-2021 

ABA BA 14 0 32.000 - 32.000 Fördermittel lt. MFP 2017-

2021 

Summe 943.000 1.647.000 - 704.000  

 

Zur Finanzierung des Projektes ĂNeubau FF-Haus Lachstattñ liegt laut unserer Aktenlagen noch kein Finanzierungsplan 

der Direktion Inneres und Kommunales vor. Auf die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Oö. GemHKRO sowie auf § 80 Oö. 

GemO 1990 wird verwiesen. Bei der Abwicklung von Projekten ist auf einen zeitnahen Bau/Erstellungs- und 

Finanzierungsrahmen zu achten.  

 

Maastricht -Ergebnis: 

Aus der Veranschlagung resultiert ein negatives Maastricht-Ergebnis von ú 150.500. 

 

Mittelfristiger Finanzplan:  

Der dem Voranschlag angeschlossene mittelfristige Finanzplan wurde gemeinsam mit diesem vom Gemeinderat in 

seiner Sitzung am 15. Dezember 2016 beschlossen. 

 

Die freie Budgetspitze der Stadtgemeinde zeigt folgende Ergebnisse (Beträge in Euro): 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

+ 325.800 + 386.200 + 461.400 + 465.600 + 546.500 

 

Auch in den kommenden Jahren wird die Stadtgemeinde über Eigenfinanzierungsmittel verfügen können.  

 

Der mittelfristige ordentliche Einnahmen- und Ausgabenplan verzeichnet im gesamten Planungs-zeitraum 

ausgeglichene Ergebnisse. 

 

Die Entwicklung des Maastricht-Ergebnisses stellt sich wie folgt dar (Beträge in Euro): 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

- 150.500 - 984.200 + 566.900 + 24.400 + 531.200 

 

Der mittelfristige Investitionsplan umfasst für die gesamte Planungsperiode ein Kostenvolumen von  

rd. ú 6,99 Mio. Der finanzielle Schwerpunkt mit ú 2,88 Mio. liegt im Bereich der Wasserversorgung (Generalsanierung 

BA 09). Zur Finanzierung sind Darlehensaufnahmen in den Jahren 2018 und 2019 (ú 1,7 Mio.) vorgesehen. Die 

Projekte ĂFF-Haus Lachstattñ und ĂVolks- und Hauptschul-sanierungñ wurden mit Ausgaben von ú 950.000 und ú 

915.000 in die Planung miteinbezogen.     

 

Dienstpostenplan: 
Der Dienstpostenplan für das Haushaltsjahr 2017 ist grundsätzlich entsprechend den geltenden 

Durchführungsbestimmungen betreffend Dienstpostenplanänderung (Erlass des Amtes der Oö. Landesregierung, 

IKD(Gem)-210000/289-2014-Shü/Wb vom 17. Oktober 2014) in der zuletzt verordnungsgeprüften Fassung3 

festgesetzt. Lediglich beim Dienstposten der Funktionslaufbahn GD 17.5, C I-V wurden die PE nicht angeführt und 

beim Dienstposten der Funktionslaufbahn GD 9.1, B II-VII handelt es sich um einen Beamtendienstposten (wurde als 

VB-Posten dargestellt, Spalte "B/VB/"S"). Auf eine korrekte Darstellung ist zu achten. 

 

Feststellungen zur Ordnungsmäßigkeit: 

--- 

 

Schlussbemerkung: 

Der Gemeinde-Voranschlag 2017, der Mittelfristige Finanzplan 2017 bis 2021 sowie die Hebesätze der 

Gemeindesteuern für das Jahr 2017 werden unter Hinweis auf die angeführten Feststellungen zur Kenntnis genommen. 

 

-  -  - 

 

Feststellungen zum Voranschlag und Mittelfristigen Finanzplan der "Verein zur Förderung der Infrastruktur 

der Stadtgemeinde Steyregg & Co KG": 

                                                           

 
3 IKD(Gem)-210366/34-2016-Dau vom 23. April 2016 
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Wir ersuchen künftig von der "Gemeinde-KG" einen Voranschlag sowie Mittelfristigen Finanzplan vorzulegen.   

 
³ IKD(Gem)-210366/34-2016-Dau vom 23. April 2016 

 

Der Prüfbericht wäre beschlussmäßig zur Kenntnis zu nehmen. 

 

Steyregg, 12.4.2017 

Hannes Stingeder 

***  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag den Prüfbericht zur Kenntnis zu nehmen und lässt darüber 

abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

TOP 4: Vereinbarung mit der Pfarrcaritas bzgl. Sollzinsen aufgrund von Überziehungen der 

Girokonten der Pfarrcaritas Steyregg für die Kindergärten bzw. für die Kinderkrippen von 

Steyregg und Plesching; Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
 

GZ.: 952/2016/Sti 

Vereinbarung mit der Pfarrcaritas bzgl. Sollzinsen 

 

A m t s b e r i c h t 

zur GR-Sitzung am 15.12.2016 

 

Auf Empfehlung des Prüfungsausschusses wird dem Gemeinderat eine schriftliche Vereinbarung über rechtzeitige 

Ansuchen bezüglich Aconto-Zahlungen in entsprechender Höhe in Bezug auf die Abgangsdeckungen bei Kindergarten 

und Kinderkrippe sowie über den Haftungsausschluss seitens der Stadtgemeinde Steyregg für Soll- bzw. Verzugszinsen 

bei nicht rechtzeitig beantragter Aconto-Zahlung durch die Pfarrcaritas zur Beschlussfassung vorgelegt. Es obliegt der 

Pfarrcaritas alleine, für eine fristgerechte Deckung des Kontos zu sorgen. Zukünftig ist daher eine Einsichtnahme auf 

die Girokonten der Pfarrcaritas nicht mehr erforderlich. 

 

Diese Vereinbarung lautet wie folgt: 

Vereinbarung 

 

abgeschlossen zwischen dem Betreiber des Kindergartens und der Krabbelstube Steyregg samt Expositur 

Plesching der Pfarrcaritas Steyregg, Kirchengasse 32, 4221 Steyregg und der Stadtgemeinde Steyregg. 

 

Sollzinsen aufgrund von Überziehungen der Girokonten der Pfarrcaritas Steyregg für die Kindergärten bzw. für die 

Krabbelstuben von Steyregg und Plesching werden nicht mehr über die Abgangsdeckung der Stadtgemeinde Steyregg 

übernommen. 
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Die Pfarrcaritas Steyregg hat daher das Recht bzw. die Verpflichtung, Ansuchen auf Vorauszahlungen zur 

Abgangsdeckung so rechtzeitig und in entsprechender Höhe zu stellen, dass eine Überschreitung der Girokonten durch 

Terminzahlungen auf alle Fälle verhindert werden kann. 

 

Die Ansuchen sind getrennt für Kindergarten bzw. Krabbelstube zu stellen.  

 

Die Stadtgemeinde Steyregg verpflichtet sich im Gegenzug, die jeweiligen Vorauszahlungen innerhalb von spätestens 5 

Werktagen ab dem Datum des Eingangs des Ansuchens (per Mail oder Post) durchzuführen. 

 

Die Verantwortung einer eventuellen Kontenüberschreitung und damit anfallender Sollzinsen liegt alleinig bei der 

Pfarrcaritas Steyregg, es sei denn die Stadtgemeinde Steyregg ist ihrer Zahlungsverpflichtung innerhalb 5 Werktagen ab 

dem Datum des Eingangs des Ansuchens nicht nachgekommen.  

 

Somit dürfen Sollzinsen mit sofortiger Wirkung in die Abgangsdeckung nicht mehr eingerechnet werden. 

 

Eine Einsichtnahme auf die Girokonten der Pfarrcaritas Steyregg durch die Stadtgemeinde ist daher künftig nicht mehr 

erforderlich und wird daher mit sofortiger Wirkung eingestellt. 

 

Steyregg, am 14. März 2017 

 

_________________ 

Für die Pfarrcaritas 

 

 

___________________________ 

Für die Stadtgemeinde Steyregg 

 

Diese Vereinbarung wurde in der Gemeinderatsitzung am____________________ beschlossen. 

 

 

Der Gemeinderat wird ersucht, die genannte Vereinbarung vollinhaltlich zu beschließen. 

                                                          

Steyregg, 11.4.2017 

Stingeder 

***  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag die im Amtsbericht aufgeführte Vereinbarung vollinhaltlich 

zu beschließen und lässt darüber abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 
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TOP 5: Zur Kenntnisnahme des Berichts der Prüfungsausschusssitzung vom 28.3.2017; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

GR Gruber bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
 

GZ.: 004-40/2017/Sti 

Zurkenntnisnahme von Prüfungsausschusssitzungen 

 

A m t s b e r i c h t 

zur GR-Sitzung am 27.4.2017 

 

Laut § 91 Abs.3 GemO 1990 sind die Ergebnisse der Prüfungsausschusssitzungen dem Gemeinderat vorzulegen. 

 

Der Bericht folgender Sitzung muss aus diesem Grund noch vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen werden: 

 

Prüfungsausschusssitzung am 28. März 2017 

 

Tagesordnungspunkte dieser Sitzung waren die Überprüfung der Gesetzeskonformität der Bezüge der Mandatare, die 

Besprechung eines Nachprüfungsschemas bezüglich der Erledigung der vom Prüfungsausschuss gefassten Beschlüsse 

sowie die Erstellung von Prüfthemen für das Prüfungsjahr 2017 

 

Die Obfrau des Prüfungsausschusses bringt dazu einen entsprechenden Bericht ein.  

 

Steyregg, 7.4.2017 

Stingeder 

 

I. 

 

Bericht mit Anträgen des Prüfungsausschusses an den Gemeinderat gemäß § 91 Abs. 3 OÖ. Gemeindeordnung 1990 

 

 

1. Überprüfung der Gesetzeskonformität der Bezüge der Mandatare; 

         Beratung und Beschlussfassung 

 

Die Vorsitzende stellte den Antrag, dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen, dass die Überprüfung der 

Gesetzeskonformität der Bezüge der Mandatare ordnungsgemäß stattgefunden hat und für in Ordnung befunden wurde. 

 

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

 

2. Besprechung eines Nachprüfungsschemas bezüglich der Erledigung der vom Prüfungsausschuss gefassten 

Beschlüsse; Beratung und Beschlussfassung 

 

Die Vorsitzende stellte den Antrag, dem Gemeinderat zur Kenntnis zu bringen, dass die Prüfprotokolle des 

Prüfungsjahres 2016 dem Prüfungsausschuss nochmals vorgelegt werden, um zu prüfen, ob es Empfehlungen gab bzw. 

falls es welche gab, ob diese Empfehlungen umgesetzt wurden. 

 

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

3. Erstellung von Prüfthemen für das Prüfungsjahr 2017; Beratung und Beschlussfassung 

 

Von den Ausschussmitgliedern wurde folgender Sitzungsplan für das Jahr 2017 erstellt: 

 

2.Qu.2017 (23.05.2017): 

 

- Top 1 Vorlage und Überprüfung bezüglich des Vorhandenseins und der ordnungsgemäßen Umsetzung von 

Empfehlungen anhand der Prüfungsausschussprotokolle des Prüfungsjahres 2016; Beratung und 

Beschlussfassung. 

 

- Top 2 Kassen- und Belegprüfung; Beratung und Beschlussfassung 
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- Top 3  Allfälliges 

 

3.Qu.2017 

 

- Top 1 Überprüfung der Kosten sowie der Durchführungsmodalitäten der Winterdienstsaison 2016/2017; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 2 Überprüfung der von der Pfarrcaritas vorgelegten Abrechnung 2016 für den Kindergarten Steyregg 

samt Expositur Plesching und die Kinderkrippe Steyregg-Plesching; Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 3 Überprüfung der extern vergebenen Handwerksaufgaben im Bereich des Bauhofes der Stadtgemeinde 

Steyregg (ausgenommen Großaufträge); Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 4 Erstellung von Prüfthemen für das Prüfungsjahr 2018; Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 5  Allfälliges 

 

4.Qu.2017 

 

- Top 1 Überprüfung des Gesamtprojektes Wasserversorgungsanlage Steyregg ï BA 10 Anschluss 

Obernbergen 

a. Aufstellung der gesamten Projektkosten 

b. Einhaltung der Vereinbarung mit der Wassergenossenschaft  

c. Qualität und Quantität  

d. Vorhandensein offener Maßnahmen; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 2 Überprüfung von Gutachten der letzten 3 Jahre 

a. Anzahl der Gutachten und Stellungnahmen der letzten 3 Jahre 

b. Was waren die zu begutachtenden Gegenstände bzw. Sachverhalte 

c. Wie hoch waren die Kosten der jeweiligen Gutachten 

d. Wer waren die begutachtenden Unternehmungen? 

Beratung und Beschlussfassung 

 

- Top 3  Allfälliges 

 

Die Vorsitzende stellte den Antrag, die gemeinsam erstellten Prüfhemen für das Prüfungsjahr 2017 dem Gemeinderat 

zur Kenntnis zu bringen. 

 

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

     

Die Vorsitzende stellte den Antrag, über den gemeinsam erstellten Bericht abzustimmen.  

 

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

Der Prüfungsausschuss stellt den Antrag, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 

 

***  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag den Prüfbericht des Prüfungsausschusses zur Kenntnis zu 

nehmen und lässt darüber abstimmen.   
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B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

TOP 6: Jasmine Schätz: Ansuchen um Auflassung eines Teilstückes des öffentlichen Weges 

Parz. Nr. 1156, KG Steyregg 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
 

GZ.: 612-111/2017/Gu 

Jasmine Schätz: Ansuchen um Auflassung eines Teilstückes des öffentlichen Weges Parz. Nr. 1156, KG Steyregg 

 

A m t s b e r i c h t 

zur Gemeinderatssitzung am 27.04.2017 

 

Frau Jasmine Schätz, Eigentümerin der Liegenschaft Windegg 44, hat mit Schreiben Ihrer rechtsfreundlichen 

Vertretung, Dr. Christian Ressi von der RA-Kanzlei Binder, Broinger, Miedl und Ressi bei der Stadtgemeinde um 

Auflassung eines Teilstückes der Parzelle Nr. 1156, KG Steyregg angesucht.  

 

Bei diesem Teilstück handelt es sich um einen öffentlichen Waldweg (auf dem beiliegenden Plan rot ausgeführt), der lt. 

Angaben vorn Frau Schªtz bzw. Ihrem Rechtsanwalt Ăaufgrund von erheblichen Grünbewuchs und Verwilderungen mit 

Fahrzeugen seit längerer Zeit nicht befahren werden. Eine Verwendung dieser Straße durch den öffentlichen Verkehr 

findet nicht statt.ñ Dies widerspricht jedoch den Angaben diverser Nachbarn, die diesen Weg durchaus (zB. mit dem 

Traktor) befahren und auch teilweise als Fußweg benutzen, obwohl er an seinem westlichen Ende ohne weitere 

Verbindung endet. Einige Nachbarn haben auf den anschließenden Grundstücken diverse Servitutsrechte bzw. Geh- und 

Fahrrechte, sodass eine Nutzung durchaus gegeben ist. 

 

Über die Auflassung dieses Teilstückes hat der Straßenausschuss in seiner Sitzung vom 19. September 2012 bereits 

(aufgrund des Antrages von Frau Schätz, den Weg einzäunen zu lassen) einmal beraten, sich aufgrund mehrerer Gründe 

allerdings gegen eine Auflassung entschieden. Einer der Hauptgründe dafür war, dass sich Frau Schätz nach wie vor 

gegen einen Abtausch mit der Parz. Nr. 1146/2, KG Steyregg (Privatweg, grün eingezeichnet) verweigerte.  

 

Seitens der Gemeinde werden aufgrund des öffentlichen Interesses bereits seit Jahren die Schneeräumung sowie die 

Böschungsmäharbeiten auf diesem Privatweg durchgeführt.  

Eine anderweitige Befahrung durch Gemeindefahrzeuge ist durch Frau Schätz mit einem Schreiben vom 30.10.2015 

untersagt worden. ĂFür den Fall der beabsichtigten Benutzung des Privatweges von Frau Schätz mit anderen 

Gemeindefahrzeugen ist diese zeitgerecht vorab schriftlich zu verständigen und eine Benutzung des Privatweges nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung seitens Frau Schªtz zulªssig.ñ Im Falle der Nichteinhaltung hat Frau Schätz 

bereits die Einleitung gerichtlicher Schritte angedroht. 

 

Die gesamte Situation in dieser kleinen Siedlung gestaltete sich in den vergangenen Jahrzehnten immer schon sehr 

schwierig, da immer wieder Unmut aufgrund von diversen Nachbarschaftsstreitigkeiten herrschten. Diese Problematik 

hat sich bis zum heutigen Tage trotz einer Vielzahl an Gesprächen in den verschiedensten Konstellationen nicht 

gebessert. 

 

Der Straßenausschuss hat in seiner Sitzung vom 21. März 2017 über das erneute Ansuchen von Frau Schätz beraten und 

ist zu dem Schluss gekommen, dem Gemeinderat zu empfehlen, das gegenständliche Teilstück des öffentlichen Weges 

NICHT aufzulassen. Das angesprochene Teilstück sollte jedoch auf Kostenteilungsbasis (50% Gemeinde, 50% Frau 
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Schätz) für die Zukunft rechtsverbindlich vermessen werden, um weitere Streitigkeiten besser klären zu können. Eine 

entsprechende Einverständniserklärung seitens Frau Schätz, 50% der Vermessungskosten zu übernehmen, liegt bereits 

vor. 

 

Steyregg, am 4. April 2017 

Gusenbauer 

 

***  

GR Gintenreiter  betont, dass es keine Streitigkeiten unter den Nachbarn gäbe und führt diese 

namentlich auf. Der Unmut gehe ausschließlich von Frau Schätz aus. Man könne auf das Wegerecht 

nicht verzichten, weil der Weg für Notfälle benutzbar bleiben müsse, wie man zuletzt bei der 

Hangrutschung gesehen hat.  

Der Bürgermeister bestätigt, dass die Aussagen von GR Gintenreiter korrekt sind, es jedoch schon 

Unmut zwischen anderen Nachbarschaftspartnern gäbe. Herr Findeis sei ebenfalls in die 

Auseinandersetzung involviert. Die Aussage wäre nicht richtig, dass niemand diesen Weg benützt. 

Deshalb schlage man vor, den Weg neu auszumessen. 

GR Modl  erkundigt sich nachdem genauen Grund des Vorschlags, den Weg neu auszumessen. Der 

Bürgermeister klärt auf, dass der Weg etwas verwildert sei und es nicht eindeutig klar ist, wo er 

liegt.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag den Weg nicht aufzulassen, sondern diesen neu vermessen zu 

lassen mit der Kostenbeteiligung wie im Amtsbericht angegeben und lässt darüber abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

TOP 7: Wasserversorgung Steyregg ï BA09 Generalsanierung, Erweiterung Hochbehälter, 

Vorlage an die Wasserrechtsbehörde, Bericht des Ausschusses für Dienstleistungen und 

Wirtschaftsbetriebe der Stadtgemeinde; Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 

 
GZ.: 810/2017/Mei 

Stadtgemeinde Steyregg; Wasserversorgung Steyregg BA09 Generalsanierung, Erweiterung Hochbehälter, Vorlage an 

die Wasserrechtsbehörde; Beratung und Beschlussfassung 

 

 

A m t s b e r i c h t 

zur Gemeinderatssitzung am 27.04.2017 

 

Anlässlich der Sitzung des Ausschusses für Dienstleistungen und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde am 17. März 2016 

sind die Mitglieder zu Ansicht gelangt, dass der schon seit vielen Jahren notwendige Neubau eines Hochbehälters für 

die Trinkwasserversorgung der Stadt Steyregg begonnen werden muss. In der Sitzung des Gemeinderates vom 

7.07.2016 wurde daher die Firma Warnecke Consult mit der Vorplanung dieses Bauwerkes, beziehungsweise dessen 

Einreichung bei der Wasserrechtsbehörde, beauftragt. Anlässlich der Ausschusssitzung am 2. Februar 2017 wurden die 
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Mitglieder mittels einer umfangreichen PowerPoint Präsentation über den Stand der Vorplanungen und über die 

ausgearbeiteten Varianten informiert. Bei dieser Sitzung sollten die Weichen gestellt werden, in welche Richtung die 

Planungsarbeiten nun gelenkt werden. Die Fragen der Ausschussmitglieder wurden von den Vertretern der Firma 

Warnecke Consult ausführlich beantwortet. Von den drei präsentierten unterschiedlichen Varianten haben sich die 

Ausschussmitglieder einstimmig f¿r die ĂVariante 1ñ entschieden. Vorgesehen ist nun eine Erweiterung der 

bestehenden Anlage durch 2 Rechteck-Stahlbetonbehälter mit je 700 m3 Inhalt unter Aufrechterhaltung von 2 

Behälterkammern der Altbestandsanlage mit je 100 m3. Die dritte Behälterkammer wird zum neuen Rohrkeller 

umgebaut. Der Gesamtzubau ist unterirdisch angeordnet und in den Hang hineingebaut. Die Überschüttung beträgt ca. 

1m und soll begrünt werden. Der zusätzliche Flächenbedarf beträgt ca. 600 m2. Diese Variante soll nun bei der 

Wasserrechtsbehörde eingereicht werden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren der günstigste Preis, das 

Ortsbild und der geringste Zukauf von zusätzlich benötigten Grundflächen.  

 

Seitens des Ausschusses für Dienstleistungen und Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde wird dem Gemeinderat empfohlen, 

dass die Firma Warnecke Consult die vorgeschlagene Variante 1 der Wasserrechtsbehörde zur Genehmigung vorlegen 

soll.  

 

 

Steyregg, 11.04.2017 

Ing. Meisinger   

 

***  

 

GR Modl  bittet darum zu konkretisieren, was den günstigeren Preis ausgemacht habe. Der 

Bürgermeister erklärt, dass verschiedene Varianten geprüft wurden und die Variante des 

Betonbehälters gegenüber dem Edelstahlbehälter diese Differenz von etwa ú 300.000,- ausmache. 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, der Firma Warnecke Consult die vorgeschlagene Variante 1 

zur Genehmigung bei der Wasserrechtsbehörde vorzulegen und lässt darüber abstimmen.   

 

B e s c h l u s s : 

Frakt ion Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 10   

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 31   

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

 

TOP 8: Bericht über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und Kultur bezüglich 

der Errichtung eines Wohnwagen-Stellplatzes am Badesee-Parkplatz; Beratung und 

Beschlussfassung 

 

GR Modl berichtet über die Beratungen des Ausschusses: 
 

Bericht über die Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und Kultur bezüglich der Errichtung eines Wohnwagen-

Stellplatzes am Badesee-Parkplatz; Beratung und Beschlussfassung (Ref: Mag. Dr. Modl) 
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B e r i c h t 

zur Gemeinderatssitzung am 27.04.2017 

 
 

Anlässlich der Sitzung des Gemeinderates vom 29. 09. 2016 haben sich die Gemeinderatsmitglieder auf einen 

Grundsatzbeschluss bezüglich der Errichtung eines Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatzes am Badeseeparkplatz 

inklusive eines Mindeststandards für Kanal- und Wasseranschluss sowie einer Stromversorgung, geeinigt.  

 

Weiters wurde beschlossen, dass der Ausschuss für Wirtschaft und Kultur die weitere Vorgangsweise beziehungsweise 

die genaue Ausf¿hrung des ĂMindeststandardñ beraten solle.  

 

Anlässlich der Ausschusssitzung am 23. März 217 wurden im Wesentlichen 3 Aspekte näher beleuchtet: 

¶ Vorteile für Tourismus und Handel 

¶ Lage 

¶ Kosten 

 

Vorteile für Tourismus und Handel:  

Da die Camper meist Selbstversorger sind, werden sie eher die Lebensmittelgeschäfte nutzen als die Steyregger 

Gastronomie, auch bei den Einkäufen ging aus der Beratung eine Skepsis hervor, da angenommen wird, dass die 

Wohnwagen-Reisenden am Abend an den Stellplatz kommen und schon früh wieder abfahren und keine Einkäufe in 

Steyregg tätigen würden. Es wird auch befürchtet, dass die Camper im Gebäude des Sportplatzes die 

Duschmöglichkeiten des Sportvereines aufsuchen möchten. Im Zuge der Diskussion wurde auch festgestellt, dass auf 

Grund der Bewerbungen im Internet schon ein nicht unerheblicher Betrieb auf dem Badeseeparkplatz stattfindet.  

 

Lage: 

Der Badeseeparkplatz ist in der Badesaison sehr stark frequentiert und belegt. Auch bei Heimspielen des SV Steyregg 

wird der Parkplatz gut genutzt. Es wurden einige Stellplatzvarianten untersucht. Der Bereich der unbefestigten Fläche 

nördlich der Zufahrt Sportplatz müsste eine entsprechende Fläche befestigt werden. Auch die Anschlüsse für Kanal, 

Wasser und Strom sind nicht vorhanden.  

 

Eine Situierung des Abstellplatzes im Bereich der bestehenden Ladesäule wurde ebenfalls verworfen. Hier wäre zwar 

der Stromanschluss vorhanden, jedoch kann ein Stellplatz im Bereich der Hauptzugang zum Badesee als störend 

empfunden werden. Besonders Geruchsbelästigungen wären sicherlich nicht angenehm.  

 

Als günstigster Stellplatz könnte der Bereich westlich gegenüber dem Salmstadl in Betracht gezogen werden. Dieser 

Abschnitt ist asphaltiert (Parkplatzbereich) es müssten jedoch die Anschlüsse für Wasser, Kanal und Strom errichtet 

werden.   

 

Kosten 

Die Ausschussmitglieder einigten sich auf die Definition der ĂMindestausstattungñ.  Nur ein einfacher Schach mit 

einem Deckel für die Fäkalienentsorgung und ein einfacher Wasserhahn sind nicht ausreichend. Es muss auch bedacht 

werden, dass die gesetzlichen hygienischen Bestimmungen eingehalten werden! Besonders die Verteilung von 

Trinkwasser ist eine sehr heikle Angelegenheit. Als Vorschlag für eine Übergabestation wäre ein kleines Bauwerk mit 3 

seitigen Betonwänden (ca. 1,5 m Höhe) und einer Betonplatte mit integriertem Schachtdeckel und Wasseranschluss für 

Spülungen vorstellbar. Dort könnte auch eine entsprechende Infotafel montiert werden. Die Kosten für die 

Mindestausstattung belaufen sich auf schªtzungsweise ú 5000,- bis 6000,- (Toilettenentleerung, Wasser und 
Kanalanschluss). 

 
Sollte dort eine ordentliche Stromversorgung auch errichtet werden, würden Kosten von schätzungsweise ú 13.000,- 

zusätzlich anfallen. Die Installation von Straßenleuchten und die Markierung der Plätze würden auch noch zusätzliche 

Kosten verursachen. 

 

Möglich wäre auch die Aufstellung des alten WC Container des Kinderspielplatzes, der momentan am Bauhof 

zwischengelagert wird. Diese Variante wurde jedoch schon aus optischen Gründen verworfen.  
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Vorgestellt wurde auch eine Variante einer Ver- und Entsorgungsanlage aus Edelstahl. So eine Anlage ist in der 

Gemeinde Ottenschlag (Niederösterreich) aufgestellt. Die Kosten wären geringfügig teurer als die Betonvariante. Die 

Gemeinde verlangt jedoch für die Benutzung der Anlage sowie für Wasser und Strom eine Gebühr.  

 

Auch die Frage der Pflege einer eventuellen Anlage wurde besprochen. Natürlich müsste der Stellplatzbereich 

regelmäßig kontrolliert und gepflegt werden.  

 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge sich beraten und beschließen, ob 

¶ die Mindestausstattung (ú 5.000-6.000,--) errichtet oder 

¶ die Ausstattung inklusive Stromversorgung (ca. ú 13.000) oder 

¶ der Grundsatzbeschluss aufgehoben. 

wird. 

***  

 

GR Radhuber führt seine Argumente anhand einer Präsentation aus:  
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StR Höfler  erklärt, dass der Grundsatzbeschluss aufrecht sei und sich der Wirtschafts- und 

Kulturausschuss mit der Umsetzung befassen muss. Die Infrastruktur solle mit einem 

Mindeststandard ausgestattet werden. Weitere Punkte sollen dann im Ausschuss weiter behandelt 

werden. Die wesentlichen Punkte betreffen die Kosten. Diese würden um das 3-fache differieren. 

Als Vorschlag sollen sich die Fraktionen mit dem Ausschuss zusammensetzen um die 

Kostendifferenz zu klären. StR Höfler schlägt vor, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen. 

GR Rader sieht das anders. Es wären keine WC Anlagen und Müllentsorgungsstätten vorhanden. 

Hr. Krallitsch wäre bereits sauer, da die Camper die Duschen in der Sportanlage benützen würden. 

GR Radhuber entgegnet, dass diese Stellplätze nur für voll ausgestattete Campingwagen gedacht 

seien. 

Vzbgm Kraupatz  begrüßt es, wenn der Gemeinderat sich Gedanken über den möglichen 

Tourismus in Steyregg mache, aber man solle sich auch Gedanken über die Bewohner Steyreggs 

machen. Es würden jetzt schon Parkplatzprobleme an der Tagesordnung sein. Das Areal sei nicht 
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für Camper konzipiert. Zudem würden sich die Aufwandskosten nie amortisieren. Ein Platz wie 

dieser würde einen eigenen Betreiber benötigen. Die Gemeinde solle dafür nicht zuständig sein. Es 

wird außerdem befürchtet, dass die Camper ihre WCs direkt neben dem Badesee entleeren und dies 

für eine Geruchsbelästigung sorgt. Alles in Allem gäbe es kein ausgereiftes Konzept. Die 

Abstellplätze wären bereits im Internet publik gemacht. Die Tourist Information Linz habe bereits 

Eintrªge zum ĂCampingplatzñ Steyregg mit teilweise unwahren Angaben bez¿glich 

Stromversorgung etc.  

GR Modl  erklärt, dass sich die Kostenschätzung der reinen Baukosten mit jener von GR Radhuber 

(ca. 6.000,-) decken würden, der Unterschied würden Strom und Nebenkosten betreffen. 

GR Tischlinger erklärt, dass es Unterschiede in den Stellplätzen geben würde. Solche für 

Wohnwagen und  solche für Wohnmobile, die ein eigenes WC mitbringen. Er berichtet über den 

Campingplatz Waldhausen. Hier würde die Nächtigung 7,- betragen. Linz selbst habe keinen 

Abstellplatz. An der Donaulände sei das Abstellen von Campingwagen ebenfalls nicht erlaubt. Die 

Camper würden sicher essen gehen, dazu könnte man eventuell Campermenüs in der Gastronomie 

anbieten. Im Hinblick auf die Landesausstellung, Agenda 21 etc. wäre eine Belebung Steyreggs 

durch Camper als positiv zu bewerten.  

GR Gruber  sieht Steyregg als Durchfahrtsstadt. Der Badesee wäre kein geeignetes Gelände für 

einen Abstellplatz. Sie spricht sich ebenfalls für einen Standort mit Betreiber aus und wünscht sich 

eine durchdachte Lösung. 

GR Schinagl gibt zu bedenken, dass man generell überdenken solle, wo man mit dem Tourismus 

hingehe. Er spricht sich ebenfalls für einen Abstellplatz mit Betreiber aus. 

GR Radhuber wundert sich über die Halbwahrheiten, die als Werbung des Stellplatzes im Internet 

zu finden sind. 

GR Matscheko gibt zu bedenken, dass die Gemeinde bei der Kostenrechnung die nicht mögliche 

Entsorgung der Chemie über den Kanal nicht mit einberechnet habe. Hier können kosten von mehr 

als ú 10.000,- entstehen. 

Vzbgm Hintringer  wirft ein, dass aufgrund eines aufrechten Beschlusses im Gemeinderat am 

29.9.2016 diese Stellplätze beworben wurden und diese Probleme dort diskutiert hätten werden 

sollen. Deshalb solle man diesen Antrag so rasch als möglich an den Ausschuss für Wirtschaft und 

Kultur zurück zu geben um das Verfahren abzukürzen. 

GR Leitner spricht sich ebenfalls gegen diese Unwahrheiten im Internet aus. Die Statistik beweist 

keinen Rückgang des Tourismus, da seit 2013 das Cohotel in eine andere Verwendung überging. 

Die Lage von Steyregg wäre für den Tourismus gut geeignet und möchte ebenfalls eine klare 

Kostenaufstellung, keine Schätzung. Auch der Vergleich der Tourismusausgaben hinke, da 

Durchschnittskosten angeführt sind, für eine Fremdenverkehrsförderung in Österreich ohne Wien. 

Nur sind hier Fremdenverkehrsgebiete wie Tirol, Vorarlberg und Salzburg enthalten. Diese Gebiete 

würden Schigebiete um Millionen errichten. Diese Durchschnittskosten wären für Steyregg als 

Naherholungsgebiet nicht vergleichbar. Er spricht sich grundsätzlich für das Projekt aus, allerdings 

mit der Zugrundelegung einer fundierten Kostenaufstellung für eine schlüsselfertige Lösung. Er 

bittet ebenfalls um die Weiterleitung des Antrags an den Ausschuss. 

Der Bürgermeister bemerkt, dass es nicht realistisch wäre, sich jetzt für eine Variante zu 

entscheiden und findet, dass es notwendig wäre dieses Thema noch einmal an den Ausschuss 

zurück zu geben. 

 

StR Höfler  stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt zu vertagen und nochmal an den Ausschuss 

für Wirtschaft und Kultur zur Behandlung weiter zu leiten und der Bürgermeister lässt darüber 

abstimmen.   
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B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU 9  Deutsch 

SPÖ 9   

ÖVP 4 Modl Rechberger 

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 28 1 2 

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

TOP 9: Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der Mitglieder des Gemeinderates Hrn. GR 

Breiteck, Hrn. StR Höfler, Hrn. StR Honeder, Hrn. GR Radhuber, Fr. StR Rechberger: 

Grillverbot am Pleschingerseeareal; Beratung und Beschlussfassung 

 

StR Höfler  bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
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***  

 

Der Bürgermeister erkundigt sich, auf welcher Rechtsgrundlage dieses Verbot erlassen werden soll 

und fragt nach, ob die antragstellenden Stadt- und Gemeinderäte eine ortspolizeiliche Verordnung 

meinen.  

Auf privatem Grundstück ein Verbot zu erlassen wird schwierig. Das Grundstück ist im Besitz der 

Linz AG, die dort auch den Badesee betreibt. Eine ortspolizeiliche Verordnung kann nur erlassen 

werden, wenn begründete Missstände, die das örtliche Gemeinschaftsleben stören, vorliegen. 

StR Höfler  verweist darauf, dass auch eine Verordnung über das Hundeverbot am Seegebiet 

beschlossen wurde. 

StR Rechberger wirft ein, dass es im Wasserschutzgebiet sowieso verboten sei zu grillen. 

Der Bürgermeister, stellt klar, dass lt. Auskunft der Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft es 

dort kein Grillverbot als solches gibt und dies schon vor Jahren durch einen Sachverständigen 

geprüft worden sei bzw. wieder überprüft werden solle.  

Grundsätzlich wird seitens der Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht angenommen, dass 

es in der Zwischenzeit keine Änderungen gab und die damalige Auskunft aufrecht ist. 

StR Höfler  stützt die Argumentationen auf die Errichtung und Erweiterung von Freizeitanlagen 

(Anm. wie im Wasserrechtsbescheid angeführt), nicht wie im Schreiben der Direktion Umwelt und 

Wasserwirtschaft angeführten Ablagerungen. 

Der Bürgermeister erklärt, dass der Gemeinderat eine ortspolizeiliche Verordnung beschließen 

kann, die der Bürgermeister kundzumachen hat.  

Der Bürgermeister möchte jedoch klarstellen, dass die Argumentation Richtung 

Wasserrechtsbescheid seiner Meinung nach nicht halten wird.  

Weiters stellt er klar, dass das weitere Argument des Antrages, nämlich die Brandverhütung auch 

widerlegt wurde. Es sind weder dem Polizeikommandanten von Steyregg noch dem Bereichsleiter 

der Linz AG Bäder wesentliche Brandprobleme bekannt. Weiters wurde bei den Feuerwehren 

Steyregg und Lachstatt angefragt. Die Einsatzstatistik der letzten 5 Jahre weist 4 Einsätze wegen 

Brandgefahr aus. Drei im Jahr 2012 und einen im Jahr 2015. Einer dieser vier Feuerwehreinsätze 

war im November aufgrund einer brennenden Jagdhütte, dies hatte mit dem Grillen aber gar nichts 

zu tun.  

GR Leitner  fügt ein, dass es sich um eine Querschnittsthematik handle. Man bekommt das Grillen 

wasserrechtlich, feuerpolizeilich und verkehrstechnisch nicht in den Griff, also besteht die einzige 

Möglichkeit eine ortspolizeiliche Verordnung zu erlassen. 

Der Bürgermeister führt aus, dass bezüglich der Verkehrsberuhigung bereits 

Verbesserungsmaßnahmen gesetzt worden sind. Es soll ein Verkehrs-Monitoring geben, welches 

bereits frühzeitig auf drohende Überlastung reagiert. Das Grillen in diesem Bereich zu verbieten 

hält der Bürgermeister nicht für sinnvoll, da sich diese Aktivitäten dann eventuell an Orte verlagern, 
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an denen nicht die entsprechende Infrastruktur vorhanden wäre und auch keine Kontrollierbarkeit 

gegeben wäre. Außerdem grillen dort Menschen, die keine Gärten oder Terrassen hätten. 

StR Honeder weist darauf hin, dass auf allen Seen rundherum das Grillen verboten ist und darum 

jetzt so viele in Plesching grillen! Er bekräftigt, dass der Gemeinderat gem. § 41 eine 

ortspolizeiliche Verordnung erlassen könne. 

StR Höfler  spricht sich gegen Verbote aus, wenn es jedoch nicht mehr möglich ist, dass 

Regelungen eingehalten werden, dann ist dies die logische Konsequenz. Durch die Verordnung 

wird der Verkehr beruhigt, eine Maßnahme zur Brandverhütung gesetzt und es gibt 

umweltrechtliche Bedenken, die man auch in den Griff bekommen würde. 

In diesem Zug ändert StR Höfler  den Antrag ab. Der Antrag lautet mit dem Zusatz: āauf Grund 

einer ortspolizeilichen Verordnung, soll der Gemeinderat das Grillverbot erlassen.ó 

StR Rechberger wiederholt, dass es auf keinem Linzer See erlaubt sei zu grillen, daher soll es auch 

auf unserem Gebiet nicht erlaubt sein. Das Schreiben der UWD geht nicht auf die Errichtung bzw. 

Erweiterung der Freizeitanlagen ein. Es müsse keine Anlage (also nichts Bauliches) errichtet sein, 

Es reiche die Freizeitnutzung. 

GR Auinger-Pfund fügt hinzu, dass es den Menschen niemand verbietet sich zusammenzusetzen, 

es wird lediglich das Grillen verboten. 

Vzbgm Kraupatz  erwähnt, dass auch am Aussichtsplatz Pfenningberg ab und zu gegrillt würde ï 

ebenfalls unerlaubt. Am Pleschinger See wäre es kontrollierbar und wo anders nicht. 

GR Leitner  spricht seine Bedenken mit folgender Wortmeldung aus:  

Es steht eine ortspolizeiliche Verordnung nach §41 OÖ Gemeindeordnung hinsichtlich eines 

Grillverbotes am Pleschingersee zur Abstimmung. Im Namen der SBU Fraktion darf ich unsere 

Bedenken in dieser Hinsicht wie folgt anmerken. 

- Die behauptete Brandhäufigkeit lässt sich aus der Einsatzstatistik nicht ableiten ï in den Jahren 

2012 bis 2015 gab es insgesamt 17 Einsätze der Feuerwehr am Pleschinger See, nur 3 Brände 

hiervon aufgrund des Grillens. Es handelte sich laut Information der Feuerwehr um leichte Einsätze. 

- Das widerrechtliche Parken ist aus Sicht der SBU nach StVO konsequent zu ahnden, dies ist auch 

bereits mit dem Polizeikommandanten besprochen. Es findet sich in der StVO kein "Grillverbot" 

sehr wohl aber die Möglichkeit ein Fahrzeug nach §89a StVO schon bei vermuteter 

Verkehrsbeeinträchtigung abschleppen zu lassen. Ein Verkehrsproblem sollte auf Grundlage der 

Straßenverkehrsordnung gelöst werden. 

- Es handelt sich um ein Privatgrundstück der LinzAG. Emissionen sind daher 

nachbarschaftsrechtlich zu klären. Wir fragen uns auf welchen Privatgrundstücken will der 

Gemeinderat das Grillen künftig sonst noch verbieten? 

- Steyregg wäre die erste Gemeinde österreichweit die eine ausgewiesene Grillzone im 

Naherholungsgebiet hat in der das Grillen durch die Behörde ganzjährig verboten wird. 

- Es wird hier politisches Kleingeld auf dem Rücken von sozial Schwächeren gemacht die sich eben 

kein Einfamilienhaus mit Garten leisten können, medial verkauft wird das mit wiederholten 

falschen Unterstellungen von mehreren Seiten als Sorge um die Pleschinger - ein durchschaubares 

Manöver politischer Unkultur. 

- Die im Internet von den Antragstellern behaupteten Übergriffe auf Beamte sind entweder nach 

§269 StGB Widerstand gegen die Staatsgewalt, oder nach §83 StGB Körperverletzung oder eine 

Beleidigung nach §115f. StGB und daher auch entsprechend dem Strafgesetzbuch zu ahnden. Es 

gibt hierfür je nach Delikt einen Strafkatalog, ein Grillverbot findet sich mit Verlaub nicht unter den 

vorgesehenen Sanktionen. 

- Es muss für uns aufgrund der vorab stattgefundenen medialen Auseinandersetzung der Eindruck 

entstehen dass auch zumindest unterschwellige Ausländerfeindlichkeit ein Beweggrund für diese 

Aktion ist - die SBU lehnt das ganz klar ab. 

- Es grillen dort überwiegend Familien, einzelne Personen oder Gruppierungen benehmen sich 

daneben, dieser Vorschlag stellt eine Pauschalbestrafung wegen dem Fehlverhalten Einzelner dar - 

das ist abzulehnen. 
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Aus diesen Gründen stimmt die SBU gegen diese Maßnahme. Es entspricht nicht dem 

Politikverständnis der SBU die Pleschinger Bürger gegen die erholungssuchenden Linzer oder sonst 

jemanden auszuspielen. Für Probleme der Pleschinger Bevölkerung fordern wir sachliche, überlegte 

Lösungen. Dieser Vorschlag und vor allem auch seine Vorgeschichte sind sachlich und rechtlich 

nicht fundiert es handelt sich um reinen Populismus den wir nicht mittragen. 

Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Verordnung dem GR vorliegen muss bevor sie 

beschlossen werden kann. Jetzt kann beschlossen werden, dass eine derartige Verordnung erstellt 

wird. 

GR Radhuber widerspricht und meint, dass es hinreichend determiniert sei und ĂEin Grillverbot 

auf der Liegewieseñ zu erlassen ist. 

Der Bürgermeister ist nicht dieser Ansicht. 

Der Bürgermeister möchte den Antrag zur Abstimmung bringen und führt wie folgt aus:  

 

Der Antrag lautet: Der Gemeinderat beschließt aus Verkehrs und Brandverhütungsgründen auf 

Basis einer ortspolizeiliche Verordnung gem. § 41 Oö. GemO unverzüglich ein Grillverbot zu 

erlassen. 

 

StR Rechberger und StR Höfler  werfen ein, dass das Wasserrecht auch noch wichtig und zu 

berücksichtigen wäre. StR Höfler fügt dem vom Bürgermeister vorgetragenen Antrag wie folgt 

hinzu: Ăésowie auf Grund der Anordnung des Bescheides des Landeshauptmannes vom 06. 

Oktober 2003 (Wa-201176/93)ñ 

 

Der Antrag lautet somit:  

Der Gemeinderat beschließt, aus Verkehrs- und Brandverhütungsgründen, sowie auf Grund der 

Anordnung des Bescheides des Landeshauptmannes vom 06. Oktober 2003 (Wa-201176/93) auf 

Basis einer ortspolizeilichen Verordnung unverzüglich ein Grillverbot auf der Liegewiese am 

Pleschinger See zu erlassen. 

 

Der Bürgermeister bringt den Antrag zur Abstimmung. 

 

B e s c h l u s s : 

Fraktion  Pro-Stimmen Kontra -Stimmen Stimmenenthaltungen 

SBU  10  

SPÖ 9   

ÖVP 6   

FPÖ 4   

IST 1   

BPS 1   

 21 10  

nicht bei der Abstimmung: - 

Der Antrag gilt somit als angenommen. 

 

TOP 10: Antrag gem. § 46 Abs. 2 Oö. GemO 1990 der SPÖ-Fraktion, Pilotregion Aktion 

20.000 (Eingliederung langzeitarbeitsloser Menschen); Beratung und Beschlussfassung 

 

StR Höfler bringt folgenden Bericht zur Kenntnis: 
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